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Kataster der öffentlich-rechtlichen
Eigentumsbeschränkungen: Kommunikationsgrundsätze

M Wenn sich ein Begriff im Bewusstsein der Bevölkerung etablieren soll, geht dies nur, wenn dieser

Begriff von allen einheitlich verwendet wird. Die Arbeiten im Zusammenhang mit der Einführung des

Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster) treten je länger desto

mehr an die Öffentlichkeit - umso wichtiger ist es, jetzt eine einheitliche Sprachregelung festzulegen.

Ein Kommunikationsgrundsatz im Zusammenhang mit
dem Kataster der öffentlich-rechtlichen
Eigentumsbeschränkungen lautet, dass alle Mitteilungen einfach

und verständlich abgefasst und dem Zielpublikum an-

gepasst sein sollen. Die Grundbotschaft lautet:
«Der ÖREB-Kataster ist eine zuverlässige und einwandfrei

funktionierende Informationsquelle; er ist dezentral

angelegt, für alle Interessierten leicht zugänglich
und gut verständlich.»

Der Begriff «Kataster der öffentlich-rechtlichen
Eigentumsbeschränkungen» ist zu lang, um im allgemeinen
Sprachgebrauch verwendet zu werden; das heisst, es

braucht eine Abkürzung - aber welche?

Die eingangs erwähnte einheitliche Sprachregelung
bezieht sich denn auch auf Abkürzungen. Bei diesen ist es

besonders wichtig, dass sie überall gleich geschrieben
werden. Das Zivilgesetzbuch als Beispiel ist überall in

der Deutschschweiz als ZGB bekannt und wird nirgends
als ZiGeBu oder ähnlich abgekürzt. Diese Einheitlichkeit
streben wir auch an für den Kataster der
öffentlichrechtlichen Eigentumsbeschränkungen - oder eben den

ÖREB-Kataster.

Das bedeutet folgendes:

• ÖREB

Bei der Erstzitierung im Text wird geschrieben

«... die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen

(ÖREB)...». Nachfolgend wird immer der Begriff
ÖREB verwendet.

• ÖREB-Kataster
Bei der Erstzitierung im Text wird geschrieben «... der

Kataster der öffentlich-rechtlichen
Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster)...». Nachfolgend wird
immer der Begriff ÖREB-Kataster verwendet.

• Zusammengesetzte Begriffe,
wie zum Beispiel ÖREB-Katasterstellen oder
ÖREB-Katasterthemen

Diese werden mit dem Wort «Kataster»
zusammengeschrieben, es wird kein Bindestrich verwendet.

Wichtig: Jegliche anderen Abkürzungsvarianten sind zu

vermeiden, denn sie wirken dem Ziel der Einheitlichkeit
und Verständlichkeit entgegen.

Eidgenössische Vermessungsdirektion
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